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Gewisserschutz

Redaktioneller Teil der Schweizerischen Vereinigung fiir Gewisserschutz
Redaktions-Sekretariat: Dr. H. E.Vogel, Kiirbergstrasse 19, Ziirich 49, Telephon (051) 56 88 78

Gewiisserschutz am Bodensee

Am 28. Juni 1957 fand in Konstanz
eine durch die Schweizerische Vereini-
gung fiir Gewisserschutz und die Verei-
nigung Deutscher Gewiisserschutz orga-
nisierte gemeinsame Aussprache iiber
aktuelle Bodenseeprobleme unter beson-
derer Beriicksichtigung kommunaler Be-
lange statt, zu der vor allem die Ufer-
gemeinden rund um den Bodensee und
Untersee eingeladen wurden.

Die gemeinsame Aussprache bot Ge-
legenheit, zu den durch Diskussionen
in der Oeffentlichkeit ausgelosten Fra-
genkomplexen iiber Wasserversorgung,
Verolung und allfillig drohende radio-
aktive Verunreinigung der Oberflichen-
gewiisser Stellung zu nehmen.

In einer Resolution wurde dabei der
einmiitigen Ueberzeugung Ausdruck ver-
liehen, dass die Sanierung des Bodensee-
gebietes von dringender Notwendigkeit
sei und dass alle betroffenen Gemein-
wesen dieser Aufgabe ihre volle Auf-
merksamkeit zu widmen hiitten, wobei
dem Finanzierungsproblem eine zentrale
Stellung einzurdumen sei. Der schick-
salhaften Verbundenheit auf dem Ge-
wisserschutzsektor sei durch Bildung
regionaler Interessengemeinschaften so-
wie durch Koordination auf iibernatio-
naler Ebene Rechnung zu tragen.

Die Darstellung getroffener Schutz-
massnahmen auf dem Sektor der Atom-
industrie im Einzugsgebiet des Hoch-
rheins gestattete, gewisse Befiirchtungen
interessierter Gemeinden im Hinblick
auf radioaktive Gefihrdung zu zer-
streuen.

Griindung einer Zentralstelle fiir
Gewiisserschutz im Kanton Bern

Am 15. Juni 1957 griindeten die am
Gewiisserschutz besonders interessierten
bernischen Kreise, so der kantonale Na-
tur- und Heimatschutz, der bernische
Fischereiverband, verschiedene Ufer-
schutzverbiinde, der Handels- und Indu-
strieverein und die Elektrizititswerke
der Region in Bern eine Zentralstelle
fiir Gewiisserschutz.

Die neue Institution bezweckt den
Schutz der Gewisser gegen jegliche Art
von Verunreinigung und Verunstaltung,
insbesondere auch den Schutz vor zu-
nehmender Ueberdeckung von Biichen.
Die Aufgabe soll in enger Zusammen-
arbeit mit der Schweizerischen Vereini-
gung fiir Gewisserschutz gelost werden
durch Aufklirung der Bevélkerung und
Kontaktnahme mit den Behéorden.

Ins Biiro der Zentralstelle wurden ge-
wihlt: Oberrichter Dr. iur. G. Staub,
Bern, als Prisident; Dr.iur. M. Dietrich,
Herzogenbuchsee, als Vizeprisident; E.
Ledermann, Bern, als Sekretiir; als wei-
tere Mitglieder: Stadtbaumeister K. Kel-
ler, Thun, Ing. P. Liidin, Bern, Dr. sc.
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nat. R. Roth, Bern, Regierungsstatthalter
R. Schenk, Burgdorf, und Ing. W. Steiner,
Delémont. Wir wiinschen der jungen
Kampfgemeinschaft reichlichen Erfolg in
ihren Anstrengungen.

Verband zum Schutze der Gewiisser
in der Nordwestschweiz

Unter dem Vorsitz seines Prisiden-
ten, Dr. K. Huber, Basel, hielt der Ver-
band zum Schutze der Gewiisser in der
Nordwestschweiz am 11. Mai 1957 seine
Generalversammlung in Rheinfelden AG
ab. Wie aus dem Rechenschaftshericht
hervorgeht, beschiftigte sich der Ver-
band mit Reinhaltungsproblemen der
Sorne, der Birs, der Aare, Reuss und
Limmat, des Rheins sowie der Klein-
basler Abwisser. Der Gewisserbeobach-
tungsdienst sammelte Meldungen iiber
Gewisserverunreinigungen. Die Arbeiten
zur Schaffung einer oberrheinischen Ar-
beitsgemeinschaft wurden weiter gefér-
dert und Vorbereitungen getroffen, um
im Januar 1958 in Basel eine interna-
tionale Fachausstellung iiber Wasser-
und Abwasserreinigungsfragen durchzu-
fithren.

Anschliessend referierten Regierungs-
baurat W. Bensing, Freiburg i. Br., und
Dr. H. E. Klotter, Karlsruhe, iiber
deutsche Reinhaltungsmassnahmen am

Hoch. und Oberrhein.

Synthetische Waschmittel —
ein ernstes Problem fiir den
Gewisserschutz

Wie Nachrichten aus England und
den USA entnommen werden kann,
macht man sich in diesen beiden Lin-
dern ernstliche Sorgen iiber die negativen
Auswirkungen synthetischer Waschlau-
gen auf die Oberflichengewiisser: Nach
Einleitung in die Kanalisation gelangen
die verbrauchten Waschlaugen mit den
darin enthaltenen Chemikalien in die
Kldranlagen und hemmen oder verhin-
dern dort den biologischen Reinigungs-
prozess des Abwassers.

Da die Chemikalien weiterhin wirk-
sam bleiben, werden auch Pflanzen und
Tiere (Kleinlebewesen, Krebse, Fische)
der betroffenen Gewisser nachhaltig ge-
schidigt. Hiufig entstehen auch bis zu
meterhohe Schaumschichten auf der
Wasseroberfliche, welche den Luftsauer-
stoff absperren und auf diese Weise, vor
allem in Kliranlagen und an Stauweh-
ren, das Leben im Wasser allmihlich
zum Erliegen bringen.

Ueberdies haben seit 1950 laufende
Beobachtungen ergeben, dass Bestand-
teile synthetischer Waschmittel unver-
andert von Fischen und Gemiisepflanzen
aufgenommen werden und auch im
Trinkwasser nachzuweisen sind und so
sogar zu Schidigungen des menschlichen
Organismus fiihren kénnen.

Versuche, Waschmittelablaugen in
den Klidranlagen aus dem Wasser zu
entfernen, sind bisher erfolglos geblie-
ben. In England und den USA sind nun-
mehr Bestrebungen im Gange, die
Waschmittelindustrie in der Richtung zu
beeinflussen, dass die Schaumbildung
und die Stabilitit des Waschschaums bei
den neuen synthetischen Waschmitteln
reduziert und nach verwandten chemi-
schen Verbindungen gesucht wird, die
sich unter dem Einfluss des Luftsauer-
stoffs und der Bakterien im Wasser ver-
hiltnismissig leicht und schnell zer-
setzen. Die Schweizerische Vereinigung
fiir Gewiisserschutz ist daran, in Zusam-
menarbeit mit der EAWAG, dem ganzen
Fragenkomplex der synthetischen Wasch.
mittel durch eine Studienkommission
behandeln zu lassen.

Fachliteratur

Richtlinien iiber die Entwiisserungen
von Liegenschaften.

Vor wenigen Monaten hat der Ver-
band Schweizerischer Abwasserfachleute
den letzten Teil seiner «Richtlinien iiber
die Entwisserung von Liegenschaften»
mit dem Untertitel «Hauskanalisationen»
im Verlag Sauerlinder & Co. in Aarau
herausgegeben.

Die Abschnitte I bis IV geben Auf-
schluss iiber die wichtigsten Begriffe,
die Moglichkeiten der Ortsentwiisserung
und die verschiedenen Abwasserarten.
Das Kapitel V behandelt die Berech-
nungsgrundlagen, wie spezifische Ab-
flussmengen, Bewohnergleichwerte, Ap-
parateeinheiten und die notwendigen
Rohrkaliber und Gefille. In einem wei-
teren Abschnitt sind die Konstruktions-
grundsiitze zusammengefasst. Die Bei-
lagen umfassen verschiedene Schema-
zeichnungen iiber die Liegenschaftsent-
wiisserung sowie das Muster eines Kana-
lisations-Eingabeplanes. Als Anhang zu
den eigentlichen Richtlinien findet sich
das Beispiel eines Kanalisations-Regle-
mentes, welches jedoch von den Ge-
meinden nicht ungesehen iibernommen
werden darf, da es den von Kanton zu
Kanton unterschiedlichen gesetzlichen
Grundlagen angepasst werden muss.

Das ganze Werk der Richtlinien iiber
die Entwisserung von Liegenschaften
umfasst die folgenden drei selbstindigen,
bei der Geschiftsstelle des Verbandes
Schweizerischer Abwasserfachleute, Post-
fach Aarau, bestellbaren Teile:

I. Teil: Hauskanalisationen Fr. 6.—
(Anhang: Beispiel eines Kanalisa-
tionsreglementes) Fr. 6.—

II. Teil: Abscheideanlagen (Oel-, Ben-
zin- und Fettabscheider) Fr.5.—

III. Teil: Abwasserreinigungsanlagen
(Einzelkldranlagen) Fr.4.—



	Gewässerschutz

